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 Veröffentlicht am 25.04.1959

Norm

ABGB §427

Rechtssatz

Die Anbringung von Merkmalen an der Sache wodurch jedermann erkennen kann, daß sie einem anderen überlassen

wurde, genügt nur dann zur Übergabe, wenn der Übernehmer zur unbedingten Verfügung über sie berechtigt ist.
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